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sanitärer Grünanlagen über die dekorativen mit ihren hauptsächlich künstlerischen

Zwecken. Die Naturschutzbewegung wünscht mit Recht, dass nicht mehr als

unbedingt notwendig von unsern Ufern ummauert werde und dass man der stark
reduzierten Seeflora und der gefährdeten Seefauna dort, wo es sich zwanglos
gestalten lässt, Gelegenheit zur Ansiedelung gebe; H. de Saussure zeigt trefflich, dass

das durch Anschüttung an geschütztere Orte möglich ist, nicht etwa durch
willkürliche Schaffung von Naturstrand an ungeeigneter Stelle wie beim abgelehnten
Genfer Quaiprojekt. Es sei hier daran erinnert, dass die überhandnehmenden
Kunstbauten die Seeflora mancherorts nachweisbar geschädigt haben; nach

Erhebungen von Prof. Otto Nägeli sind in den letzten sechzig Jahren nicht weniger als

16 Arten aus der Wasser- und Sumpfflora allein des Kantons Zürich verschwunden!
Also: man höre bei solchen Fragen den Naturfreund, den Kenner des Wassers,

der hier gerade so viel Fachmann sein kann wie der Architekt und der Ingenieur.
Letzten Endes wird die Quaibaufrage ein Problem individuellen Fählens in jedem
einzelnen Falle sein, und der Heimatschutz hat keine Ursache, sich ausschliesslichen

Theorien zu verschreiben. Und um rein theoretische Prinzipienfragen handelt
es sich ja da, wo das Malerische (weder mit Romantisch noch mit Sentimental

gleichbedeutend!) dem Geometrischen weichen soll, wo man der augenfälligen
künstlerischen Disziplin allein die Fähigkeit zuspricht, echtes Empfinden in Form zu

giessen.

Wir können hier nicht rekapitulieren, was alles zu dem so vielgestaltigen, in
manchen Fällen so schwer zu lösenden Problem des Uferschutzes gesagt wurde;
am besten schliessen diese Zeilen wohl mit der Resolution, die an der
Generalversammlung des Heimatschutzes in Zürich angenommen wurde. Sie hat den

Wortlaut:
« Die Schweizerische Vereinigung für Heimatschutz möchte die Aufmerksamkeit

von Behörden und Bevölkerung auf die zunehmende Verunstaltung der Seeufer

durch entstellende Kunstbauten richten, ferner auf das drohende Verschwinden
kleiner Seen und Inseln. Sie spricht die Erwartung aus, dass auf Grund kantonaler

Gesetzgebung über Landschaftsschutz die natürlichen Seeufer in ihrer Eigenart
geschont und der Bevölkerung in weitem Masse zugänglich werden. »

LITERATUR K. Aeschbacher in Trogen gesammelt und für
Klavier bearbeitet, sind nun die „50 Appen-

Appenreller Volkstänze. Zur köstlich- zeUer Volkstänze'1 erschienen. Das hübsche,
sten Tanzmusik, die ihre schweizerische handliche Heft, mit einer farbigen Umschlag-
Eigenart noch zu wahren wusste, gehören Zeichnung von P. Tanner und einer Vignette
die Appenzeller Tänze für Hackbrett, Violine von C. Liner künstlerisch ausgestattet, ist
und Bassgeige. Damit diese alten Weisen in den Musikalien- und Buchhandlungen und
nicht vergessen werden und um ihre originelle auch beim „Heimatschutzvorstand in Trogen"
Fassung vor einer Mischung mit rasselosem, z"™ Preise von Fr. 2.50 erhältlich.
Musikmodernem Importgut zu bewahren, hat die freundlichen Heimatschutzkreisen empfehlen
Heimatschutzvereinigung Appenzell A.-Rh. die wir die wertvolle Publikation bestens; unser
Herausgabe einer trefflichen Auswahl solcher Dezemberheft wird eine fröhliche Kostprobe
Volkstänze veranlasst. Von Musikdirektor aus diesem Tanzbuchlein bringen.

17g Redaktion: Dr. JULES COULIN, BASEL, Eulerstrasse 65.
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